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Jugendgerichtshilfe 
-JGH-

Wir unterstützen im 
Strafverfahren

und beraten junge Menschen von 
14 bis 21 Jahren und deren Eltern. 

Beim Exportieren keinerlei Anschnitt zugeben.
Der Rand ringsum generiert sich beim Drucken.
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Hier finden Sie Hilfe Was ist die Jugendgerichtshilfe? Hier finden Sie Hilfe

Jugendgerichtshilfe Landkreis Gießen
Riversplatz 1-9
35394 Gießen

Ansprechpartner/innen:

Herr Förster
zuständig für: Pohlheim, Langgöns  
Telefon: 0641 9390-9207
E-Mail: karl-heinz.foerster@lkgi.de

Herr Heerdt
zuständig für: Grünberg, Hungen, Laubach,   
  Rabenau, Reiskirchen
Telefon: 0641 9390-9771
E-Mail: j.heerdt@lkgi.de

Frau Schäfer
zuständig für: Allendorf, Buseck, Fernwald,   
  Lollar, Staufenberg, Lich
Telefon: 0641 9390-9228
E-Mail: a.schaefer@lkgi.de

Frau Schneider
zuständig für: Linden
Telefon: 0641 9390-9587
E-Mail: i.schneider@lkgi.de

Frau Steuernagel
zuständig für: Biebertal, Heuchelheim,
  Wettenberg,
  Täter-Opfer-Ausgleich
Telefon: 0641 9390-9493
E-Mail: t.steuernagel@lkgi.de

Jugendgerichtshilfe Stadt Gießen
Berliner Platz 1
35390 Gießen
  
Ansprechpartner/innen:

Frau Ebertshäuser
zuständig für: C,L,N,O,P,Q,Sch,St,T,U,X,Z
Telefon: 0641 306-2464
E-Mail: birgit.ebertshaeuser
     @giessen.de

Frau Lang
zuständig für: B,I,K,M,Sa
Telefon: 0641 306-2219
E-Mail: vanessa.lang@giessen.de

Herr Runge
zuständig für: D,E,F,G,H,
  Täter-Opfer-Ausgleich
Telefon: 0641 306-2530
E-Mail: peter.runge@giessen.de

Frau Sichelschmidt
zuständig für: A,J,R,Sb-Sz,V,W,Y, 
Telefon: 0641 306-2262
E-Mail: bernadette.sichelschmidt
     @giessen.de

Die Jugendgerichtshilfe ist ein Teil des 
Jugendamtes.

Unsere Aufgabe ist, Sie zu begleiten und einen 
Bericht zu erstellen, in dem die pädagogischen 
und sozialen Gesichtspunkte Geltung finden.

Wir reden mit Ihnen über mögliche Hilfeange-
bote für Sie und Ihre Situation – auch unabhän-
gig von dem Strafverfahren. 

Wir äußern uns gegenüber der Staatsanwalt-
schaft und dem Gericht zu evtl. zu ergreifen-
den Maßnahmen.

Als Jugendhilfe im Strafverfahren sind wir im 
gesamten Verfahren beteiligt. Deshalb können 
Sie schon frühzeitig Kontakt zu uns aufneh-
men.

Wir sind nicht Ihr Anwalt. 

Jedoch können wir Sie und Ihre Eltern über das 
weitere Verfahren informieren.

Wir sind nicht die Polizei. Wir haben keinen 
Ermittlungsauftrag.

Wir bieten Ihnen an, darüber zu sprechen, was 
passiert ist und weshalb es passiert ist. 


